
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufhebung der Tierseuchenbehördlichen Allgemeinverfügung 
zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut 

 

Die Allgemeinverfügung vom 31.03.2025 und der darin angeordnete Sperrbezirk zum Schutz gegen 

die Amerikanische Faulbrut wird mit sofortiger Wirkung aufgehoben. 

 

Am 27.03.2025 wurde von meiner Behörde aufgrund eines positiven Laborbefundes in einem 

Bienenstand der Ausbruch der Amerikanischen in der Gemeinde Sinn amtlich festgestellt. Mit 

Verfügung vom 31.03.2025 wurde daher für die Gemeinde Sinn mit den Ortsteilen Sinn, Edingen 

und Fleisbach ein Sperrbezirk zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut eingerichtet.   

 

Gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 1 der Bienenseuchen-Verordnung wurden durch meine Behörde alle im 

Sperrbezirk befindlichen Bienenvölker und Bienenstände unverzüglich auf Amerikanische 

Faulbrut untersucht. Die von der Amerikanischen Faulbrut betroffenen Bienenstände wurden 

mittels Kunstschwarmverfahren saniert.  

 

Die gegen die Amerikanische Faulbrut behandelten Bienenvölker und Bienenstände wurden nach 

Ablauf der unter § 11 Abs. 1 Nr.1 der Bienenseuchen-Verordnung festgelegten Wartefrist von 

mindestens 2 Monaten erneut auf Amerikanische Faulbrut untersucht. Da bei der Untersuchung 

keine Anzeichen auf Amerikanische Faulbrut festgestellt wurden, waren die Voraussetzungen zur 

Aufhebung der Allgemeinverfügung erfüllt. 
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